
 

Tempo-30-Zone  

Die erlaubte Höchstgeschwindigkeit beträgt in der gesamten Zone 30 km/h. Innerhalb der Tempo-30-
Zone dürfen keine weiteren Tempo-30- oder Tempo-30-Zonen-Schilder aufgestellt werden. Die 
Geschwindigkeitsbeschränkung wird erst durch das unten abgebildete Verkehrszeichen „Ende der 
Zone mit zulässiger Höchstgeschwindigkeit“ aufgehoben. 

 

 


